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- 18.00 Uhr - 
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Feststellung Gemeindewahlergebnisse 
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1. Flohmarkttermin 2018 
 

Der 1. Flohmarkt in diesem Jahr im Zentrum von Gettorf findet statt am: 
 

Sonntag, 6. Mai 2018 
von 07:00 bis 17:00 Uhr 

 

Nähere Informationen und Standreservierung: 

Veranstaltungsservice Olaf Platner 
Haljalastr. 29, 24217 Schönberg 
o.platner@gmx.de 
0171-6282986 
 
 

 
 
 

Rette Leben – Spende Blut! 
 

 Der nächste Termin zur Blutspende in Gettorf ist am 
 

 Montag, 14. Mai 2018, 
zwischen 15.30 Uhr und 19:30 Uhr 
im Schulzentrum Gettorf / Isarnwohld-Schule 

 

Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Gettorf 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld 

erscheint am 
Mittwoch, dem 16.05.2018. 

 

  

 

mailto:o.platner@gmx.de
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Gemeinde Gettorf                24214 Gettorf, den 17.04.2018 
- Der Bürgermeister -                Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 02.05.2018, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.03.2018  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Erlass einer Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde 
Gettorf  über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau und 
Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte, Anfragen  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Seniorenbeirat Gettorf 
 
 

Mitglieder: : Gerd Finke, Rüdiger Hannemann, Inge Hansen, Uwe Hansen, Brigitte Müller-Diepenbeck, Helmut Popp,  

 Frank Schlanske, Manfred Schröter. 
 

 

Einladung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zur 61. Sitzung des 2. Beirates für Seniorinnen und Senioren ganz herzlich ein. 
Die Sitzung findet statt am 
 

Dienstag, den 8. Mai 2018, um 10:00 Uhr 
im Amtsgebäude Dänischer Wohld, 3. OG. 

Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf.  
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 60. Sitzung vom 06.03. 2018 

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden/Aussprache 
 3.1 Bericht aus dem Kreisseniorenbeirat/Aussprache 
 3.2 Bericht aus dem Landesseniorenrat/Aussprache 

TOP 4 Wahlen  
 4.1 Wahl des Kassenwarts (Mitglied des Seniorenbeirats) 
 4.2 Wahl des Schriftführers (Mitglied des Seniorenbeirats) 

TOP 5 Einwohnerfragen, Anregungen 

TOP 6 Beratungen und Beschlüsse 
 6.1 Schreiben des Herrn Lauterbach vom 23.04.2018 
 6.1.1 Erörterung und Beschlussfassung zu Ziff. 1 des Schreibens: 
  Finanzierungskonzept Seniorenerlebniswoche 2018 
 6.1.2 Erörterung und Beschlussfassung zu Ziff. 2 des Schreibens: 
  Beendigung des Projekts „Seniorade“ möglich mit anderen Veranstaltungen in der EW 
 6.1.3 Erörterung und Beschlussfassung zu Ziff. 3 des Schreibens: 
  Beschaffung einer aktuellen Version eines Zeichenprogramms, ca. 350,00 Euro 
 6.1.4 Erörterung und Beschlussfassung zu Ziff. 4 des Schreibens: 
  Anregung eines Anschlussprojektes „Smartphone für Senioren“ bei der ASS 

TOP 7 Bericht aus Gemeinde Gettorf u. Amt Dänischer Wohld 
 7.1 Bericht aus der Gemeindevertretung u. den Ausschüssen 
 7.2 Eingaben 
 7.3 Anträge 

TOP 8 Verschiedenes 

TOP 9 Schließung der Sitzung 
 
Gettorf, 25.04. 2018  
 

gez. Gerd Finke – Vorsitzender - 

Seniorenbeirat Gettorf ● Ofeld 14 ● 24214 Gettorf ● 0 43 46 / 66 92 ● seniorenbeirat.gettorf@email.de 

Vorstand: Gerd Finke (Vorsitzender), Brigitte Müller-Diepenbeck (Stellvertreterin),  
                 Uwe Hansen (Schriftführer), Rüdiger Hannemann (Kassenwart) 
  

mailto:seniorenbeirat.gettorf@email.de
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Amt Dänischer Wohld  
D e r  G em ei n dew ahl l e i t e r  

 

 
 
 
 

      Amt Dänischer Wohld         Postfach 1232           24212  Gettorf 

 

 

 
 
Mitglieder 
des gemeinsamen Wahlausschusses 
für die Gemeinde- und Kreiswahl 
am 6. Mai 2018 
 
Vertrauensmänner und -frauen 
sowie deren Stellvertreter/innen 
der Wahlvorschläge für die 
Gemeindewahl am 6. Mai 2018 

 24214 Gettorf • Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Vermittlung: 04346/ 91-200 
Telefax: 04346/ 91-254 
E-Mail:     poststelle@amtdw.landsh.de 
Internet:  www.amt-daenischer-wohld.de 
 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr 
 

Auskunft erteilt:  Herr Rogge 
  I. OG, Zi. 10 
 

Durchwahl: 04346/ 91-210 
Fax: 04346/91-254 
E-Mail: rogge@amtdw.landsh.de 
 
Gettorf, den 27. April 2018 

 

 

 
Gemeindewahl am 6. Mai 2018 
Einladung zur Sitzung des Wahlausschusses  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit lade ich ein zur 3. Sitzung des gemeinsamen Wahlausschusses für die Gemeindewahl am           
6. Mai 2018 für 
 
 

Mittwoch, 16. Mai 2018, um 18:00 Uhr, 

in den Sitzungssaal (III. OG.) des Verwaltungsgebäudes, 

Karl-Kolbe-Platz 1 in Gettorf. 
 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung  

2. Verpflichtung der Mitglieder des Wahlausschusses 

3. Feststellung des Ergebnisses der Gemeindewahl der Gemeinden des Amtes Dänischer Wohld am     
6. Mai 2018 

 
Die Sitzung des gemeinsamen Wahlausschusses ist öffentlich. 
 
Ich verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen. 
 
 
Matthias Meins 
Gemeindewahlleiter 
 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
mailto:rogge@amtdw.landsh.de


 Nr. 10/2018                                                                                                                                            Seite 5  
 

Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 6. Mai 2018 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

Name der Gemeinde 

Gettorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

Name der Kreises 
 

Rendsburg-Eckernförde  

 verbunden.  
 
2. Die Gemeinde Gettorf gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

Name und Nummer des Wahlkreises 

Gettorf Nr. 18 
 

.  
 
 

      
       
 Die Wahlräume befinden sich in 
 

genaue Bezeichnung 
 

der Grundschule Gettorf, Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf . 

 
Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
beigefügten Anhang ersichtlich.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

sie eingetragen sind. 
 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die               
Gemeindewahl wird ein Stimmzettel aus weißem Papier, für die Kreiswahl aus  rotem Papier ver-
wendet. 

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl 

Anzahl 

 
          2 Stimmen, die beliebig 

verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll.  
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.  



Seite 6                                                                            Nr. 10/2018 

 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für 
den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

 b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt 
 

dem Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf  

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Wahlumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln        
(im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die Ge-
meindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin oder 
des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss   
dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Wahlbezirks zugeht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Brief-
wählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 

des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeindewahlleiterin/ 
Der Gemeindewahlleiter 

 

Ort, Datum 

 
Gettorf, den 04.04.2018 

 
 

 Unterschrift 

 
 
 

- Meins    -  
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 
Einteilung der Gemeinde 
 

Name der Gemeinde 
 
Gettorf 

 
in Wahlbezirke und Wahlkreise 

 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
201 

 
Gettorf I 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 201 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
201 

Gettorf 

 
18  

Gettorf 

 
202 

 
Gettorf II 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 202 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
202 

Gettorf 

 
18 

Gettorf 

 
203 

 
Gettorf III 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 203 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
203  

Gettorf 

 
18 

Gettorf 

 
204 

 
Gettorf IV 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 204 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
204 

Gettorf 

 
18 

Gettorf 

 
205 

 
Gettorf V 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 205 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
205  

Gettorf 

 
18 

Gettorf 
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Wahlkreiseinteilung Gemeinde Gettorf 

       Wahlkreis I Wahlkreis II Wahlkreis III Wahlkreis IV Wahlkreis V 
 Am Markt Alter Graben Am Bahnhof Am Sportplatz Ahornweg 
 Am Wiesengrund Am Brook Amselstieg An der Parkschule Am Bürgerpark 
 An der Gänsewie-

se Bergstraße Borghorster Weg 
An der Rollschuh-
bahn Buchenweg 

 Bekstraße Bornsteiner Straße Cläsrade Birkenweg Fasanenweg 
 Boskamp Eichstraße Eckernförder Ch. Erlengrund Feldstraße 
 Christianstraße Fuchsweg Eichkoppel Fliederweg Horns Hof 
 

Grüner Kamp 
Heinrich-Jepsen-
Str. Fischerstraße Gartenstraße Hüttenkoppel 

 

Hainweg  Herrenstraße 
Friedrichsorter 
Str. Ofeld Kastanienweg 

 

Hasselrott  Hochkamp Hasenberg Ringweg 
Königsberger 
Platz 

 Neu-Revensdorf Hohe Straße Hasenweide Rotdornweg Lindentor 
 Nierott Jägerwinkel Kieler Chaussee Steenredder Parkallee 
 Oldrott Kirchhofsallee Ochsenweg Steenrott Rosenweg 
 Ostlandstraße Kirchstraße Ravensberg Tannenweg Sander Weg 
 Silkendiek Liebesallee Ravenshorst Triangel Süderpark 
 Spritzengang Lindenhof Sandberg Tüttendorfer Weg Süderstraße 
 Teichstraße Meierhof Starkenbrook 

 
Weißdornweg 

 

 
Mühlenplatz Steinkoppel 

   

 
Mühlenstraße Stohler Damm 

   

 
Niendamm Zeisigweg 

   
 

Pastorengang Ziegelei 
   

 
Sandkuhle 

    

 
Schulstraße 

    

 
Schwarzer Weg 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 6. Mai 2018 findet die Wahl der Gemeindevertretung in den Gemeinden 
 

Name der Gemeinde 

Felm, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Schinkel, Tüttendorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

Name der Kreises 
 

Rendsburg-Eckernförde  verbunden.  

 
2. Die Gemeinden Neuwittenbek, Schinkel und Tüttendorf gehören bei der Kreiswahl zum 

Wahlkreis 
 

Name und Nummer des Wahlkreises 

Gettorf Nr. 18 

 .  

      
     Die Gemeinde Felm gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  
         

 
Name und Nummer des Wahlkreises  

Altenholz Nr. 19 

 

 
      Die Gemeinde Neudorf Bornstein gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  

 
 
Name und Nummer des Wahlkreises  

Fleckeby Nr. 21 

 

 
 Die Wahlräume befinden sich in 
 

genaue Bezeichnung 
 

siehe Anlagen  . 

 
Die Einteilung der Gemeinden in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem beigefügten 

Anhang ersichtlich.  
 

 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 

 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die            
Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet.  

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl 

Anzahl 
 

6 Stimmen, die beliebig 

verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
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Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf            
dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht,    
welcher Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem        
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für  
 den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

 b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt 
 

 dem Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 

die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeindewahlleite-
rin oder des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben 
will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Wahlbezirks zugeht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede 
Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Die Gemeindewahlleiterin/ 
                                                                                                   Der Gemeindewahlleiter 
Ort, Datum 

 

Gettorf, den 04.04.2018 
 
 

 Unterschrift 

 
 
 

-Meins- 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 
Einteilung der Gemeinde 
 

Name der Gemeinde 

Felm 
 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
101 

 
Felm 

 
Dörpshus 
Dorfstraße 56 
24244 Felm 

 
gesamte Gemeinde 

 
101 
Felm 

 
19 

Altenholz 

 

 

 

 

 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 
Name der Gemeinde 
 

Neudorf-Bornstein 

 
in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
401 

 
Neudorf-
Bornstein 
 
Neudorf 

 
Grundschule Neudorf 
Dorfstraße 6 
24214 Neudorf-Bornstein 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
401 

Neudorf- 
Bornstein 

 
21 

Fleckeby 

 
402 

 
Neudorf-
Bornstein 
 
Bornstein 

 
Landgasthof Arp 
Mühlenberg 1 
24214 Neudorf-Bornstein 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
401 

Neudorf-
Bornstein 

 
21 

Fleckeby 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

Name der Gemeinde 
 

Neuwittenbek 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 

 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
501 

 
Neuwitten-
bek 

 

Mehrzweckraum an der 

Klaus-Stein-Halle 

Hauptstraße 24 
24214 Neuwittenbek 

 
gesamte Gemeinde 

 
501 Neuwitten-

bek 

 
18 

Gettorf 
 

 

 

 

 

 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

Name der Gemeinde 
 

Schinkel  
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 

 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
701 

 
Schinkel 

 

Schinkler Möhl  
Mehrzweckraum  

Hauptstr. 49 
24214 Schinkel 

 
gesamte Gemeinde 

 
701  

Schinkel 

 
18 

Gettorf 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

Name der Gemeinde 
 

Tüttendorf 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
801 

 
Tüttendorf 

 
Alte Schule Tüttendorf 
Alte Dorfstraße 29 
24214 Tüttendorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
801 

Tüttendorf 

 
18  

Gettorf 

 
802 

 
Blickstedt 

 
Gemeinschaftsraum 
Blickstedt 
Bundesstraße 2 c 
24214 Blickstedt 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
801 

Tüttendorf 

 
18 

Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 6. Mai 2018 findet die Wahl der Gemeindevertretung in den Gemeinden 
 

Name der Gemeinde 

Lindau und Osdorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

Name der Kreises 
 

Rendsburg-Eckernförde  verbunden.  

 
2. Die Gemeinde Lindau  gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

Name und Nummer des Wahlkreises 

Gettorf Nr. 18 

 .  

      
     Die Gemeinde Osdorf gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  
       

 
Name und Nummer des Wahlkreises  

Dänischenhagen Nr. 20 

 

 
 Die Wahlräume befinden sich in 
 

genaue Bezeichnung 
 

siehe Anlage  . 

 
Die Einteilung der Gemeinden in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
beigefügten Anhang ersichtlich.  
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 

 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die              
Gemeindewahl wird ein Stimmzettel aus weißem Papier, für die Kreiswahl aus  rotem Papier ver-
wendet. 
 

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl 

Anzahl 

 

          7 Stimmen, die beliebig 

verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

  



 Nr. 10/2018                                                                                                                                            Seite 15  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, 

für den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
   Wahlkreises 

 

      oder 
 

            b)  durch Briefwahl 
 

      teilnehmen. 
 
       Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt 
 

dem Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 

 die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der 
Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag 
den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks zugeht. Näheres ergibt sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterla-
gen erhält. 

 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 
4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Die Gemeindewahlleiterin/ 
                                                                                                   Der Gemeindewahlleiter 
Ort, Datum 

 

Gettorf, den 04.04.2018 
 
 

 Unterschrift 

 
 
 

-Meins- 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
Einteilung der Gemeinde  
 
Name der Gemeinde 
 

Lindau 

 
in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
301 

 
Lindau 
Revensdorf 

 
Restaurant Santorini 
Königsförder Str. 2 
24214 Revensdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
301 

Lindau 

 
18 

Gettorf 

 
302 

 
Lindau 
Großkönigs-
förde 

 
Lindenkrug Stuhr 
Dorfstraße 46 
24214 Groß- 
königsförde 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
301 

Lindau 

 
18 

Gettorf 

 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
Einteilung der Gemeinde  
 
Name der Gemeinde 
 

Osdorf 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen 

oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
601 

 
Osdorf I 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
601 

Osdorf 

 
20  

Dänischen-
hagen 

 
602 

 
Osdorf II 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
601 

Osdorf 

 
20 

Dänischen- 
hagen 
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der  

4. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Gemeinde Neuwittenbek nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Neuwittenbek in der Sitzung am 18.04.2018 gebilligte und zur Ausle-
gung bestimmte Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: 
 
Plangebiet östlich des Annenhofes, östlich der Straße Annenhof, nördlich des Gutes Warleberg und nörd-
lich der Straße Warleberg/Kreisstraße 90 (K 90), liegt in der Zeit vom  
 

11.05.2018 bis zum 11.06.2018  
 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (werktags, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
    
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und können dort 
unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de eingesehen werden. 

 
Folgende umweltrelevante Informationen sind aus dem Umweltbericht, dem Landschaftsplan, sowie 
den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu ersehen und liegen mit aus: 
 

Schutzgut Boden: Erhöhung der Versiegelungen im Bereich der Maßnahmenfläche, angrenzende Ablage-
rungsfläche (Aufschüttungen) im Rahmen der Ausbauplanung für die Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals 
(NOK), Inanspruchnahme intensiv genutzter Ackerfläche, Bodenschutz, Altlasten 

Schutzgut Wasser, Grundwasser: Oberflächenwasserbeseitigung, Versickerung von Oberflächenwasser, 
Rückhaltung Oberflächenwasser durch eine Regenwassersickermulde, Regelungen des Wasserabflus-
ses, Einzugsgebiet Verbandsgewässer, Oberflächengewässer, Beeinträchtigungen durch Versiegelungen, 
Einschränkung Grundwasserneubildung 

Schutzgut Luft, Klima: Besonderheiten großklimatisch als auch kleinklimatisch 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: Inanspruchnahme Ackerfläche, Knickstrukturen, Knickschutzzonen, Neu-
anlage von Knicks, Ausgleichsmaßnahmen 

Schutzgut Landschaft, Landschaftsbild: Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Wegfall Maßnahmenflä-
che/Knicks, Neuanlage von Knicks, Aufschüttungen im Bereich der angrenzenden Ablagerungsfläche, 
Eingrünung 

Schutzgut Biologische Vielfalt: biologische Vielfalt im Bereich der in Anspruch genommenen Fläche 

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzgütern: Belastungen durch Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern 

Schutzgut Menschen, Gesundheit, Bevölkerung: in Anbetracht des immissionsschutzrechtlich genehmig-
ten Bestandes wird nicht von zusätzlichen negativen  Auswirkungen ausgegangen, Schallimmissionen, 
Störfälle, angemessener Sicherheitsabstand  

Kultur- und sonstige Sachgüter: archäologische Kulturdenkmale, eingetragene Kulturdenkmale 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und umwelt-
bezogenen Informationen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungs-
zeiten für den Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 

 
Gettorf, den 24.04.2018 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 

 
 
Jacobsen               
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der  

vorhabenbezogenen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 – 
Erneuerbare Energien Hofstelle Laß – der Gemeinde Tüttendorf 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der von der Gemeindevertretung Tüttendorf in der Sitzung am 13.03.2018 gebilligte und zur Auslegung 
bestimmte Entwurf der vorhabenbezogenen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 – Erneuerbare 
Energien Hofstelle Laß – für das Gebiet: 
 
Plangebiet südlich der Straße Butterkamp/Landesstraße 46 (L 46) und nordwestlich der Straße Rabens-
moor/Landesstraße 46 (L 46), liegt in der Zeit vom  
 

11.05.2018 bis zum 11.06.2018  
 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, 
während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (werktags, Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
    
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und können dort 
unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de eingesehen werden. 

 
Folgende umweltrelevante Informationen sind aus dem Umweltbericht mit integriertem Grünordnungs-
plan und dem landschaftspflegerischem Fachbeitrag, dem Landschaftsplan, der Immissionsprognose und 
der detaillierten Prüfung der Repräsentativität meteorologischer Daten für die Ausbreitungsberechnungen, 
dem Schalltechnischen Gutachten, der Einzelfallprüfung zur Bestimmung des angemessenen Sicher-
heitsabstandes für den Biogasspeicher, dem Nachweis des Retentionsvolumens der Regenrückhalteanla-
gen, Lagepläne der Ausgleichsflächen und des Knickausgleichs, des Vorhaben- und Erschließungsplanes  
sowie den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu ersehen und liegen mit aus: 
 

Schutzgut Boden: Neuversiegelungen, Verlust belebter Oberboden, Beeinträchtigung Bodenleben durch 
Versiegelung und Verdichtung und möglicherweise Schadstoffeintrag, Veränderung des Geländereliefs, 
Störung des Bodenwasserhaushaltes, Altlasten, Kampfmittel  

Schutzgut Wasser: Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch Versiegelungen und Verdichtungen des 
Bodens, Oberflächenwasserbeseitigung, Regenrückhaltung, Mischwasserlagune, Verbandsgewässer,    
öffentlicher Vorfluter  

Schutzgut Luft: Beeinträchtigungen durch die beim Bau und den An- und Abtransport von Materialien ein-
gesetzten Maschinen und Fahrzeugen, Beeinträchtigungen  durch die mit der Ernte/Biomasse verbunde-
nen Fahrzeugbewegungen, Erhöhung des Verkehrsaufkommens, Immissionen durch angrenzende land-
wirtschaftliche Nutzung 

Schutzgut Klima: Erhöhung der Temperatur und Verminderung der Verdunstungsrate durch bebaute und 
versiegelte Flächen, kleinklimatische Veränderungen, kleinklimatische Frischluftbildung, Erzeugung von 
Energie und Wärme aus regenerativen Quellen 

Schutzgut Landschaft: Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild, Reliefveränderungen des Bo-
dens, abschirmende Gehölzpflanzungen, kleinteiliger Landschaftsraum 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Schutzgut Biologische Vielfalt, Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten: bio-
logische Vielfalt im Bereich der Knicks und im angrenzenden Rabensmoor, keine Bedeutung biologische 
Vielfalt im Bereich der intensiv genutzten Betriebsfläche, Knickstrukturen und Eingriffe in den Knickbe-
stand, Knickschutzstreifen, Biotopvernetzung, Schutz Biotop Rabensmoor,  
keine angrenzenden FFH- und Vogelschutzgebiete 

Schutzgut Menschen, Gesundheit, Bevölkerung: Vorbelastungen durch bestehende Biogasanlage und 
landwirtschaftliche Nutzungen, Immissionen durch Betrieb der Biogasanlage (Geruchs- und Stick-
stoffimmissionen, Lärmimmissionen), Sicherheitsabstände zum Biogasspeicher, Havarie-Maßnahmen 
gegen austretende Gülle, Belastungen während der Bauphase durch eingesetzte Maschinen und Fahr-
zeuge, Belastungen durch Transportfahrzeuge während der Erntezeiten (Biomasse), verkehrliche Er-
schließung 

Kultur- und Sachgüter: Kulturdenkmale Knicks als Elemente der historischen Kulturlandschaft, archäologi-
sche Kulturdenkmale, Pflanzmaßnahmen zur Eingrünung und Abschirmung der Biogasanlage 

Wechselwirkungen und –beziehungen: überbaute und befestigte Flächen der Maßnahmenfläche zukünftig 
Barrieren in der Landschaft, Einschränkungen der Funktionen für die –Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere 
und Pflanzen, Erhalt Knickstrukturen und Schaffung von Pufferzonen, Scheuchwirkung Gasspeicher für 
wildlebende Tiere, Verstärkung der störenden Wirkung der Biogasanlage, Knickbestände als naturnahe 
Landschaftselemente übernehmen durch räumliche Vernetzung diverse Funktionen für die Tierwelt als 
Nahrungs- und Jagdrevier, Unterschlupf, Sing- und Ansitzwarte, Brut- und Nesthabitat, Knicks nicht nur 
floristischer Lebensraum sondern auch Lebensraum-Vernetzung 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: Verzicht auf artenschutzrechtliche Prüfung aufgrund der der Vorbelastun-
gen durch die bestehende Biogasanlage, Knicknetz als Jagdgebiet von Fledermäusen, Verbindungen 
Gehölzstrukturen zum angrenzenden Rabensmoor, Knickstrukturen dienen Kleinsäugern wie Igel und 
Mäusen als Nahrungs- und Winterquartier und Aufenthaltsort für viele Wirbellose, Gehölzstrukturen, keine 
FFH- und Vogelschutzgebiete in der Nähe des Plangebietes, räumliche Vernetzung naturnaher Land-
schaftselemente (Knicks) übernehmen diverse Funktionen für die Tierwelt als Nahrungs- und Jagdrevier, 
Unterschlupf, Sing- und Ansatzwarte, Brut- und Nisthabitat, Wahrscheinlichkeit Vorkommen Sperber, Ha-
bicht und evt. Waldohreule im Umfeld des Plangebietes (Nahrungsbiotop von Gehölzstrukturen durchzo-
genen Äcker), Amphibienvorkommen im angrenzenden Rabensmoor, 
Störungen wiildlebender Tiere durch nächtliche Beleuchtungen 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und umwelt-
bezogenen Informationen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungs-
zeiten für den Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Einwendungen, die im Rahmen der  Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten 
fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig.  
 

 
Gettorf, den 27.04.2018 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 

 
 
Jacobsen               
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 13.04.2018 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 06.04.2018 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 30.04.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde als Fundsache abgegeben:  
 
 
 
Gettorf 30.04.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 

 
 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 
 

 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Jürgen Baasch jeden Donnerstag 
16.00 – 

18.00 

Amtsgebäude 

Zi. 6, 1. OG. 

Lindau Jens Krabbenhöft Mittwoch, 02.05.2018 
18.00 - 

18.45 

Feuerwehrhaus 

Großkönigsförde 

Neudorf-Bornstein Claus Biehl Montag, 07.05.2018 
17.00 - 

18.00 

Feuerwehrhaus 

Bornstein 

  

1 Schlüsselbund 

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Schule beendet – und dann? 
Der Wasserbeschaffungsverband Dänischer Wohld  

in Schwedeneck bietet 
zum 01.08.2018  

Schulabgängern mit Realschulabschluss einen 

Ausbildungsplatz zur 

Fachkraft der Wasserversorgungstechnik 
 

Interessiert? Gern geben wir die Möglichkeit zur Absolvierung eines  
Schulpraktikums nach terminlicher Absprache. 

 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und dem letzten Schulzeugnis bitte an: 

 

Wasserbeschaffungsverband Dänischer Wohld  
Am Wasserwerk 1 

24229 Schwedeneck/Krusendorf 

Tel.: 04308/312 

 
 

 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an.  
Ein- bis zweimal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag 
im Heimatmuseum, Mühlenstraße 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung 
durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten 
entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Frau Rogge, Telefon 04346 91-238, telefonisch anmel-
den. Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden sollten.  

 

Nächste Beratungstermine: 2. Mai (ausgebucht) und 20. Juni 2018 

Gettorf, 30.04.2018 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Gettorfer Tafel 
 

Jeden Freitag findet zwischen 10.00 und 11.00 Uhr die Ausgabe von Lebensmitteln statt. 
 

Ausgabestelle: Bauhof 
 Kieler Chaussee 31 
 24214 Gettorf 
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Volkshochschule Gettorf 
    Frühjahr 2018 

 
 

 

Der Frühling ist endlich da und die Volkshochschule Gettorf bietet bis zur Sommerpause noch 
einige neue Kochkurse: 

Am Dienstag, den 22. Mai werden mit Anke Dettner-Schönfeld leckere Brotaufstriche, Cremes 
und Dips von herzhaft bis süß zubereitet. Ob aufs Brot, für jeden Tag oder als Vorspeise 
gästefein serviert. Viele der Rezeptideen eignen sich auch gut zum Mitnehmen z.B. für ein 
Picknick oder zur Gartenparty.  

Endlich gibt es wieder Spargel! Am 28. Mai 
stellt André Weidtkamp leckere, neue und 
wirklich überraschende Rezepte rund um DAS 
Gemüse des Frühsommers vor – ein absoluter 
Genuss mit Kombinationen, auf die man nicht 
unbedingt sofort kommt. 

Am 5. Juni gibt es einen Ausflug in die 
Mediterrane Küche für den leichten Genuss. 
Leichte Gaumenfreuden genießen, so lautet 
das Motto dieses Kurses. Gemeinsam mit Anke 
Dettner-Schönfeld werden fettarme und energiebewusste Rezepte ausprobiert. Sie lernen an 
diesem Abend eine Küche kennen, mit der es Ihnen gelingt, Ihren Stoffwechsel in Balance zu 
halten. 

Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren? Am Montag, den 18. Juni geht es bei André 
Weidtkamp um gesunde und verblüffend einfache Rezepte aus Japan und Korea: Japanische 
Küche – das heißt wunderbare Suppen und Nudelgerichte! 

Sie finden das Programmheft der Volkshochschule Gettorf im Amtsgebäude und in der Bücherei 
sowie auf der Homepage <www.vhs-gettorf.de> als PDF-Dokument. Auf der Seite <www.vhs-
sh.net/vhs-gettorf> ist eine nach Programmbereichen sortierte Kursübersicht, in der Sie auch 
nach Stichworten suchen und sich direkt online anmelden können. 

 

Das vhs-Büro (Kirchhofsallee 30) ist zu folgenden Zeiten besetzt: 

Montag: 8.30 – 12.00 Uhr     Mittwoch: 8.30 – 12.00 Uhr     Donnerstag: 16.00 – 19.00 Uhr 

Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB, ich rufe bei Bedarf zurück!) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 

 
  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Volkshochschule Gettorf 
    Frühjahr 2018 

 
 

 
Die Tabelle zeigt nur die Kurse und Veranstaltungen, welche demnächst starten  

und in denen noch Plätze frei sind! 
 

Start 
 

Wochentag 
 

Uhrzeit 
von - bis 

Termine 
 

Kurstitel 
 

Ort * 
 

Mai 

22.05.18 Dienstag 17:30 21:30 1 Kochen: Brotaufstriche, Cremes und Dips IWS 

24.05.18 Donnerstag 18:00 19:30 6 Kurs: Hatha Yoga am Abend KiTa 

26.05.18 Samstag 14:00 16:00 1 Exkursion: Biotopführung Gettorf * 

28.05.18 Montag 18:30 21:30 1 Kochen: Spargel – König des Gemüses IWS 

Juni 

02.06.18 Samstag 14:00 16:15 1 Workshop: Augenschule – die Augen mit 
ganzheitlichem Sehtraining stärken 

VHS 

05.06.18 Dienstag 17:30 21:30 1 Kochen: Mediterrane Küche für den leichten 
Genuss 

IWS 

06.06.18 Mittwoch 18:30 21:30 4 Kurs: Nähen kreativ  

08.06.18 Freitag 10:00 18:00 2 Workshop: Kreative Blumen- und Gartenfotografie * 

12.06.18 Dienstag 17:30 20:00 2 Kurs: Tastschreiben (10-Fingersystem) in 5 
Stunden 

IWS 

16.06.18 Samstag 09:00 20:00 1 Exkursion: Ein Tag in Hamburg II * 

16.06.18 Samstag 11:00 13:15 1 Exkursion: Besuch beim Imker – Bienen halten und 
Honig ernten 

* 

16.06.18 Samstag 15:00 17:30 1 Workshop: Sommerliche Sträuße binden * 

18.06.18 Montag 18:30 21:30 1 Kochen: Japanische Küche IWS 

23.06.18 Samstag 10:00 13:00 1 Seminar: Beobachtungstraining für Hundehalter * 

23.06.18 Samstag 15:00 17:30 1 Seminar: Rosen * 

30.06.18 Samstag 15:00 16:30 1 Exkursion: Der Alte Botanische Garten in Kiel * 

 
 

Veranstaltungsorte: 
 
IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
VHS  Volkshochschul-Raum, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Parkschule) 
*  Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm! 
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Veranstaltungen in der Bücherei 
Gemeindebücherei Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 04346/600821,  

 

 

„Vorlesezeit“ 
Di, 15.05.18 um 17.00 Uhr 

Kamishibai-Erzähltheater 

„Die drei kleine Schweinchen“ + „Die drei Schmetterlinge“ 

Für Kinder ab 4 Jahre 

 

„Vorlesezeit“ 
Di, 16.06.18 um 17.00 Uhr 

Kamishibai-Erzähltheater 

„Ein Gespenst auf dem Zeltplatz + „Der dicke fette Pfannekuchen“ 

Für Kinder ab 4 Jahre 

 

www.buechereigettorf.wordpress.com 

Hier finden Sie alle Informationen rund um die Bücherei und unseren Medienkatalog 
  

http://www.buechereigettorf.wordpress.com/
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Wir laden ein! 
 

 
 

„Trennung – was nun?“ 
 

 
In Deutschland wird mittlerweile jede 3. Ehe geschieden. Bei einer Trennung stellen sich  

existenzielle Fragen nach der Unterhaltssicherung während der Trennungszeit, der Rege-

lung hinsichtlich der gemeinsamen Wohnung und des Hausrates sowie der Konten, Versi-

cherungen und Steuerklassen. 

 

 

Mit Kindern sind die Besuchskontakte und das Umgangsrecht trotz einer konfliktbelasteten 

Trennungssituation im Sinne des Kindeswohls zu organisieren. 

 

 
Seminar am Dienstag, 29. Mai 2018, um 19:30 Uhr Rathaus│Karl-Kolbe-Platz 1│ 

24214 Gettorf │ II OG / Zi. 4 
 

 
 

Die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht  

Claudia von Höveling berichtet über die häufigsten Konsequen-

zen einer Trennung und die Gestaltungsmöglichkeiten. Sie freut  

sich auf einen regen Austausch und beantwortet gerne Ihre     

Fragen. Interessierte sind herzlich willkommen. 

 

 

 

 

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung bis zum 28.05.2018 ist erwünscht    

unter Tel.: 04346-91-228 oder Email: fiebelkorn@amtdw.landsh.de 

 

Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Dänischer Wohld  

Familienzentrum Gettorf │www.awo-gettorf.de 

 
 
  

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
http://www.awo-gettorf.de/
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Offener Kinder- und Jugendtreff Gettorf 
 

Jeden Dienstag für alle 10- bis 17-jährigen von 16.00 bis 19.00 Uhr 
 
AWO Wohnen, Leben und Arbeit GmbH 
Kieler Chaussee 14, 24214 Gettorf 
www.awo-gettorf.de – info@awo-gettorf.de – Tel. 04346-8602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.awo-gettorf.de/
mailto:info@awo-gettorf.de
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Terminverschiebungen 
 

 
 
 

Verschiebung der Abfuhr aufgrund des Maifeiertags 
 
Borgstedt, 20.04.2018 
 

 
 
Aufgrund des Maifeiertages verschieben sich die Abfuhrtermine für Restabfall-, Bioabfall- und 

den Gelben Sack um einen Tag nach hinten. Die Recyclinghöfe sind  an diesem Tag nicht 

geöffnet. 

 
D. h., Müllbehälter mit regulärem Abfuhrtermin 01.05. (Dienstag) werden erst am 02.05. 

(Mittwoch) geleert. Auch im weiteren Wochenverlauf erfolgt die Leerung jeweils einen Tag spät-

er als gewohnt. Anschließend gelten wieder die turnusmäßigen Müllabfuhrtermine. Ab Montag, 

dem 7. Mai, finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt. 

 
Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Ver- 

fügung! 

 
Mo.-Fr. von 7:30 – 17:00 Uhr 

Tel.: (04331) 345 - 123 

Fax: (04331) 345 - 222 

E-Mail: Service@awr.de 
 
 

-------------------- 
 
 
 
 

Abfuhrverschiebungen durch Himmelfahrt 
 

 
 
Borgstedt, 27.04.2017 

 
Aufgrund des Feiertages Himmelfahrt kommt es in der nächsten Woche in einigen Gebieten zu einer 
Verschiebung der Abfuhr. 

 
In den Orten, in denen planmäßig am Donnerstag, den 10. Mai, Abfuhren stattfinden, werden sie am 
Freitag, dem 11. Mai nachgeholt. 

 
Dementsprechend werden die Abfuhren von Freitag, dem 11. Mai, auf Samstag, den 12. Mai verscho-
ben. 

 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.awr.de oder bei unserem Service- Telefon unter 
(04331) 345-123 montags bis freitags von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr. 
 

Ansprechpartner für diese Terminverschiebung: 

Ralph Hohenschurz-Schmidt Fon: 04331 / 345 - 103, Fax: - 111 

Mail: hoschmi@awr.de 
 
 
 
  

mailto:Service@awr.de
http://www.awr.de/
mailto:hoschmi@awr.de
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Modulbauten zu verkaufen / vermieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Die Gemeinde Dänischenhagen beabsichtigt, die Modulbauten in 24229 Dänischenhagen, 
Schulstraße, Höhe Nr. 48, inkl. Abbau zu verkaufen oder am vorhandenen Standort zu 
vermieten. 

Diese werden seit ihrer Errichtung 2013 als Krippe genutzt. 

Für weitere Informationen, Fragen oder einen Ortstermin wenden Sie sich bitte an das Amt   
Dänischenhagen, Sturenhagener Weg 14, 24229 Dänischenhagen, Herrn Kulbe, Durchwahl: 
04349/809-202, E-Mail: c.kulbe@amt-daenischenhagen.de.  

Ein Expose´ steht auf der Internetseite des Amtes Dänischenhagen www.amt-
daenischenhagen.de zur Verfügung. 

Die Abgabe eines Angebotes richten Sie bitte ebenfalls an die genannte Stelle bis zum 10. Juni 
2018. 

 

gez. Horst Mattig  

Bürgermeister der Gemeinde Dänischenhagen   
 

 
  

mailto:c.kulbe@amt-daenischenhagen.de
http://www.amt-daenischenhagen.de/
http://www.amt-daenischenhagen.de/
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Terminkalender 

M a i  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Mittwoch, 02. 17.00 
Jugendkönigsschießen des Schützenvereins Großkönigsförde 
Lindenkrug, Großkönigsförde 

Donnerstag, 03. 15.30 
Schreibwerkstatt „GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 04. 18.30 
Königsschießen des Schützenvereins Großkönigsförde 
Lindenkrug, Großkönigsförde 

Samstag, 05. 
13.00 

17.00 

 

Fahrradtour des Sparclubs 
Grillen 
Alte Schule, Felmerholz 

Samstag, 05. 10.00 – 16.00 

Seminar: Gelassen Familie Leben! – mit Anmeldung - 

AWO-Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 
Kosten inkl. Verpflegung: 60 Euro, Paare 80 Euro 

Samstag, 05. 15.00 – 20.00 
Schützenfest – Jedermannschießen, Pokalverleihung und Königsproklamation 
des Schützenvereins Großkönigsförde 
Lindenkrug, Großkönigsförde 

Sonntag 06. 08.00 – 18.00 Am Sonntag, 06. Mai 2018, findet die Kommunal- und Kreiswahl statt. 

Sonntag, 06. 15.00 – 17.00 
Café Courage – Treffen bei Kaffee, Tee und Gebäck,  
Hospizverein Dänischer Wohld, Kieler Chaussee 2, Gettorf 

Montag, 07. 14.30 – 17.00 
Handarbeitskreis des DRK OV Felm 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Montag, 07. 09.00 – 11.00 
ELTERN-TREFF für Groß-/Eltern mit Kindern/Enkeln von 0 – 6 Jahren 
AWO-Familienzentrum 
AWO-Verbandshaus, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 08. 16.00 – 19.00 
Beauty and Chill für Mädchen 10 – 18 Jahre 
AWO-Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 
Kostenbeteiligung 2 Euro 

Mittwoch, 09. 15.00 – 17.00 
Handarbeit der Siedlergemeinschaft 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Mittwoch, 09. 18.30 
Spinntreff 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Mittwoch, 09. 
14.00 
(Abfahrt) 

1. Fahrradtour des DRK OV Neudorf-Bornstein 
Buswartehäuschen, Bornstein 

Mittwoch, 09. 15.00 
Gemütliche Mittwochsrunde der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft 
Gemeindehaus, Osdorf 

Donnerstag, 10.  
Reitertag des Pony-Reit- und Fahrvereins Borghorsterhütten 
Reitanlage, Borghorst 

Donnerstag, 10. 11.00 
Himmelfahrt Gottesdienst 
Kirche, Schinkel 

Samstag, 12. 10.00 
Frauenfrühstück mit dem Sozialverband 
Gemeinderaum der Kirche, Osdorf 

Samstag, 12. 19.00 
Bingo Freundeskreis 
Redderkrog, Schinkel 

Sonntag, 13. 10.00 – 17.00 
Frühjahrstreffen des Agrar Oldtimer Clubs Dänischer Wohld 
Spedition Reimer, Felmer Straße, Osdorf 

Montag, 14. 20.00 
Felmer Treff 
Alte Schule, Felmerholz 

Montag, 14. 15.30 – 19.30 
Blutspende – DRK OV Gettorf 
Isarnwohldschule 
Süderstraße 72 – 74, Gettorf 
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Dienstag, 15. 16.00 – 19.00 
Jugendtreff – Ausflug in den Tierpark Gettorf - während der Treffzeit 
Treffpunkt: 16.00 Uhr im AWO-Familienzentrum 
Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 16. 10.30 – 11.00 
Gottesdienst im Haus Dänischer Wohld, Kirchengemeinschaft Osdorf-Felm-Lindhöft 
Gildeweg 22, Osdorf 

Mittwoch, 16. 15.00 
Pfingstkaffee des DRK OV Schinkel 
Feuerwehr, Schinkel 

Donnerstag, 17. 14.30 
Fahrradtour für Jedermann mit dem DRK OV Felm 
Gerätehaus, Felm 

Donnerstag, 17.  14.30 
Spielen und Klönen mit der Kirchengemeinschaft Osdorf-Felm-Lindhöft 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Donnerstag, 17. 17.00 – 20.00 
Kochclub – AWO-Familienzentrum 
Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Samstag, 19. 18.00 
Jubiläumskonzert DRK-Lerchen zum 50-jährigen Bestehen - Eintritt frei - 
Hotel „Stadt Hamburg“, Süderstraße 1, Gettorf 

Samstag, 19. 12.30 
Fünf-Seen-Fahrt ab Plön inkl. Kaffee und Kuchen des DRK OV Neudorf-Bornstein 
Parkplatz Schule, Neudorf 

Sonntag, 27. 10.00 – 18.00 
Rapsblütenfest  
Fußgängerzone, Gettorf 

 
 
 

Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 

 Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
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